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STEUERTERMINE 

1. Corona-Krise: Erleichterungen beim
Kurzarbeitergeld

Keine Frage, die Verbreitung des Corona-Virus stellt die 
deutsche Wirtschaft vor erhebliche konjunkturelle Heraus-
forderungen. Erkrankungen oder Quarantäne von Be-
schäftigten haben unmittelbare Auswirkungen auf die Ar-
beit von Unternehmen.  

Zugleich zeigen sich verstärkt mittelbare Folgen für ein-
zelne Branchen und Regionen – etwa durch die Absage 
von Messen und Großveranstaltungen oder ein einge-
schränktes Reiseverhalten.  

Noch nicht absehbar ist, wie sich möglicherweise abrei-
ßende Lieferketten oder ein Auftragsrückgang auf die 
Konjunktur und damit auf den Arbeitsmarkt auswirken. 

Bereits in der Finanzmarktkrise 2008 und 2009 hat sich 
das Instrument der Kurzarbeit bewährt, um die deutsche 
Wirtschaft vor dramatischen Folgen zu bewahren. Der 
Bundestag hat daher am 13.03.2020 das Gesetz zur be-
fristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelun-
gen für das Kurzarbeitergeld verabschiedet. Hierdurch 
wird der Bezug von Kurzarbeitergeld (Kug) erleichtert und 
dieser auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern ermöglicht. 
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Konkret sind folgende Erleichterungen vorgesehen, die 
bereits rückwirkend zum 01.03.2020 gelten: 

 Wenn aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Entwick-
lungen Aufträge ausbleiben, kann ein Betrieb Kurzar-
beit anmelden, wenn mindestens 10 % der Beschäf-
tigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Diese
Schwelle lag bisher bei 30 % der Belegschaft.

 Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden („Mi-
nusstunden“) vor Zahlung des Kug soll vollständig
oder teilweise verzichtet werden können. Das geltende
Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinba-
rungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden,
diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt
und ins Minus gefahren werden.

 Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber
normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen müssen,
soll die Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig er-
statten. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, Zei-
ten der Kurzarbeit stärker für die Weiterbildung der
Beschäftigten zu nutzen.

Das Kug berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Die 
Kurzarbeiter erhalten grundsätzlich 60 % des ausgefalle-
nen pauschalierten Nettoentgelts. Lebt mindestens ein 
Kind mit im Haushalt, beträgt das Kug 67 % des ausgefal-
lenen pauschalierten Nettoentgelts. Steuerlich gilt hier 
Folgendes: Das Kug sowie eventuelle Aufstockungsbeträ-
ge sind steuerfrei. Allerdings unterliegen diese Leistungen 
dem Progressionsvorbehalt, so dass es in einem gewis-
sen Umfang zu einer Besteuerung kommt. 

Neben dem Kug gibt es im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus noch eine weitere finanzielle Leistung, die 
erwähnt werden sollte. Arbeitnehmer, die aufgrund des 
Corona-Virus unter Beobachtung oder Quarantäne gestellt 
werden, haben nach dem Infektionsschutzgesetz einen 
Anspruch auf Entschädigung in Höhe des Verdienstaus-
falls. Für Arbeitnehmer wird diese Entschädigung durch 
bzw. über den Arbeitgeber erbracht. Auch diese Leistung 
ist steuerfrei, unterliegt aber ebenso wie das Kug dem 
Progressionsvorbehalt. 

Hinweis: Wenn Sie Fragen zu dieser Leistung und de-
ren Beantragung haben, dann sprechen Sie uns gerne 
an. 

2. Unternehmen in der Krise:
Umsatzsteuerliche Vereinfachungen

Das Corona-Virus ist für viele Unternehmen im In- und 
Ausland inzwischen zu einer echten Herausforderung ge-
worden. Die Folgen für das Wirtschaftsleben sind derzeit 
noch nicht absehbar. Dass zahlreiche Unternehmen in 
schwere wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten werden, 
dürfte jedoch klar sein. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) reagiert mit steuerli-
chen Hilfsmaßnahmen und hat in diesem Zusammenhang 
am 19.03.2020 ein Schreiben veröffentlicht. Auf dieser 

Basis können die Landesfinanzbehörden steuerliche 
Maßnahmen, unter anderem im Bereich der Umsatzsteu-
er, ergreifen. 

Steuerpflichtige können Anträge auf zinslose Steuer-
stundung für die zum Jahresende fälligen Steuern stellen. 
Sie müssen darlegen, warum eine Stundung erforderlich 
ist. Bei der Prüfung der Stundungsvoraussetzungen sol-
len jedoch keine strengen Maßstäbe angelegt werden. 
Üblicherweise wird eine Stundung der Umsatzsteuer ab-
gelehnt, da die Umsatzsteuer vom Endverbraucher getra-
gen und für den Unternehmer lediglich ein durchlaufender 
Posten ist. Diese Regelung ist nun gelockert worden. Die 
Landesfinanzbehörden haben bereits vereinzelt entspre-
chende Vordrucke auf den Formularservern hinterlegt.  

Zudem sollen bereits getätigte Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlungen für die Dauerfristverlängerung 
auf null herabgesetzt und dann erstattet werden. Einige 
Bundesländer haben das bereits angekündigt (u.a. Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg 
und Sachsen). Dies kann durch eine berichtigte Anmel-
dung (über Elster mit dem Vordruck „USt 1 H“ mit dem 
Wert „0“ in der Zeile 24) erfolgen. Die gewährte Dauer-
fristverlängerung bleibt erhalten. Die Regelungen können 
je nach Bundesland variieren. Teilweise soll die Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlung mit anderen Zahllasten ver-
rechnet und nicht ausgezahlt werden. 

Hinweis: Derzeit wird diskutiert, ob eine Verlängerung 
der Abgabefristen für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
oder eine generelle Umstellung auf quartalsweise Vor-
anmeldungen erfolgen könnte. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden! 

3. Corona-Virus: Steuerstundungen und
keine Vollstreckungsmaßnahmen

Die Corona-Krise sorgt für massive Umsatzeinbußen im 
Wirtschaftsleben. Viele Unternehmer stehen trotz Ret-
tungsschirmen und Soforthilfen derzeit „mit dem Rücken 
zur Wand“, da ihre Kosten weiterlaufen, ihre Einnahmen 
jedoch innerhalb kürzester Zeit massiv eingebrochen sind. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun ein Maß-
nahmenpaket geschnürt, damit Unternehmen und Privat-
leute in dieser Situation ihre offenen Steuerzahlungen 
hinauszögern bzw. herabsetzen können. Danach gilt: 

 Steuerstundung: Wer nachweislich unmittelbar und
nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen ist,
kann bis zum 31.12.2020 einen Antrag auf Steuer-
stundung beim Finanzamt stellen. Dieser Antrag kann
für alle Steuerarten gestellt werden, die bereits fällig
sind oder bis zum 31.12.2020 fällig werden. Es emp-
fiehlt sich, die individuellen Verhältnisse im Antrag di-
rekt darzulegen (z.B. Angaben zum Umsatzrückgang,
zum Kostendruck usw.). Die Finanzämter sollen keine
Strenge bei der Antragsprüfung walten lassen, den-
noch sollten die Angaben der Antragsteller natürlich so
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genau wie möglich sein. Auf die Berechnung von 
Stundungszinsen sollen die Finanzämter im Regelfall 
verzichten. Die Erleichterungen gelten auch für Anträ-
ge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer. Die Anträge sol-
len von den Ämtern nicht deshalb abgelehnt werden, 
weil der Steuerbürger seinen Schaden wertmäßig nicht 
exakt nachweisen kann. 

 Abstandnahme von Vollstreckungsmaßnahmen: 
Die Finanzämter sind vom BMF angewiesen worden, 
bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnahmen 
abzusehen, sofern der Steuerbürger mitgeteilt hat, 
dass er unmittelbar und nicht unerheblich von der 
Corona-Krise betroffen ist, oder wenn den Finanzäm-
tern dieser Umstand auf andere Weise bekannt wird. 
Dies gilt für alle bereits rückständigen oder bis zum 
31.12.2020 fällig werdenden Steuern. 

Hinweis: Bevor Steuerbürger eine Steuerstundung 
oder einen Vollstreckungsaufschub beantragen, soll-
ten sie zunächst prüfen, ob sie die fällig werdende 
Steuer möglicherweise ganz „aus der Welt schaffen“ 
können - zum Beispiel über einen Antrag auf Herab-
setzung von Vorauszahlungen oder die Abgabe einer 
Steuererklärung nach einer Steuerschätzung. Wer 
Vollstreckungsmaßnahmen abwenden möchte, sollte 
das Finanzamt aktiv informieren und nicht darauf hof-
fen, dass der Behörde die eigene Betroffenheit „auf 
andere Weise bekannt“ wird. 

4. Corona: Abmilderung der Folgen für 
Vermieter und Mieter 

Zur Eindämmung des massiven Anstiegs der Infektionen 
mit dem SARS-CoV-2-Virus haben Behörden im März 
2020 die Schließung einer Vielzahl von Freizeit- und 
Kultureinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften 
angeordnet und zahlreiche öffentliche Veranstaltungen un-
tersagt. Gesundheitsbehörden haben für Menschen, die 
sich mit diesem Virus infiziert haben oder die Kontakt mit 
Infizierten hatten, häusliche Quarantäne angeordnet. In 
der Folge haben auch Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes ihr Geschäft beschränken oder komplett ein-
stellen müssen. 

Diese Maßnahmen werden zu erheblichen Einkom-
mensverlusten bei Personen führen, die ihren Lebensun-
terhalt überwiegend aus dem Betrieb dieser Einrichtungen 
und Unternehmen oder aus öffentlichen Veranstaltungen 
bestreiten. Verfügen diese Personen nicht über ausrei-
chende finanzielle Rücklagen, werden sie bis zur Aufhe-
bung der Maßnahmen nicht oder nur eingeschränkt in der 
Lage sein, ihre laufenden Verbindlichkeiten zu begleichen. 

Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie sieht einen Aufschub (sog. Moratorium) für die 
Erfüllung vertraglicher Ansprüche aus Dauerschuld-
verhältnissen vor. Dies bedeutet für Mieter einer Woh-
nung beispielsweise, dass ihnen wegen Mietschulden 

aus dem Zeitraum vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 
nicht fristlos gekündigt werden darf, sofern die Miet-
schulden auf den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie beruhen. Dies muss der Mieter gegenüber dem 
Vermieter glaubhaft machen. 

Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt 
im Gegenzug im Grundsatz bestehen. Ausgeschlossen 
sind sowohl die außerordentliche fristlose als auch die or-
dentliche Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses 
aufgrund solcher Mietrückstände. Die Kündigungsbe-
schränkung endet mit Ablauf des 30.09.2022. Das be-
deutet konkret, dass der Mieter bis zu diesem Zeitpunkt 
Zeit hat, die nichtgezahlte Miete nachzuzahlen. 

Aus steuerlicher Sicht bedeutet dies für den Vermieter 
Folgendes: Da bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung das Zuflussprinzip gilt, muss der Vermieter 
die Miete auch erst dann versteuern, wenn sie ihm zuge-
flossen ist. Zahlt der Mieter im Zeitraum vom 01.04.2020 
bis zum 30.06.2020 also keine Miete und erfolgt die Zah-
lung erst zum 30.09.2022, dann muss die rückständige 
Miete auch erst in 2022 versteuert werden. 

Hinweis: Wurden vom Finanzamt wegen der Vermie-
tungseinkünfte bisher Vorauszahlungen festgesetzt, 
sollten Sie prüfen lassen, ob diese wegen der Nicht-
zahlung der Miete herabgesetzt werden können. 

5. Entschädigung bei Verdienstausfällen 
wegen Schließung von Einrichtungen 

Nicht nur die Wirtschaft stellt die Verbreitung des Corona-
Virus vor erhebliche Herausforderungen. Auch Arbeitneh-
mer haben mit den Auswirkungen zu kämpfen. Insbeson-
dere die behördlich angeordneten Schließungen von 
Einrichtungen zur Betreuung von Kindern (Kindergärten, 
Schulen usw.) führen bei Eltern dazu, dass sie ihren beruf-
lichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können. In die-
sem Fall besteht für die Eltern das Risiko des Verdienst-
ausfalls. 

Durch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei ei-
ner epidemischen Lage von nationaler Tragweite wur-
de für solche Fälle eine Entschädigungsregelung in das 
Infektionsschutzgesetz eingefügt. Ziel dieser Regelung ist 
die Abmilderung von Verdienstausfällen, die erwerbstä-
tige Sorgeberechtigte von Kindern erleiden, wenn sie ihrer 
beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können, weil Ein-
richtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen zur 
Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder über-
tragbaren Krankheiten vorübergehend geschlossen wer-
den, so wie im Fall der Corona-Krise. Anspruchsberechtigt 
sind erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, die das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 
behindert sind und deshalb Hilfe benötigen. 

Damit ein Anspruch auf Entschädigung besteht, muss hin-
reichend nachgewiesen werden, dass im Zeitraum der 
Schließung bzw. des Betretungsverbots der Einrichtungen 
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zur Betreuung von Kindern oder Schulen keine anderwei-
tige zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das Kind  
sichergestellt werden kann. Eine zumutbare Betreuungs-
möglichkeit ist beispielsweise gegeben, wenn ein An-
spruch auf eine sogenannte Notbetreuung in der Kinder-
tagesstätte oder der Schule besteht, auf den anderen  
Elternteil zurückgegriffen werden kann oder andere Fami-
lienmitglieder/Verwandte die Betreuung des Kindes über-
nehmen können. 

Hinweis: Keine andere zumutbare Betreuungsmög-
lichkeit sind beispielsweise die Großeltern, weil diese 
in der Regel zu einer Risikogruppe (so auch bei der 
Corona-Pandemie) gehören. 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nicht, soweit die 
Arbeitszeit von Sorgeberechtigten aufgrund der Anord-
nung von Kurzarbeit verkürzt ist. Auch besteht kein  
Anspruch auf Entschädigung, wenn dem sorgeberechtig-
ten Erwerbstätigen noch Zeitguthaben zusteht oder die 
Möglichkeit besteht, im Homeoffice zu arbeiten. 

Der Entschädigungsanspruch ist der Dauer nach auf einen 
Zeitraum von längstens sechs Wochen und der Höhe 
nach auf 67 % des dem erwerbstätigen Sorgeberechtigten 
entstandenen Verdienstausfalls bis zu einem Höchstbe-
trag von 2.016 € monatlich begrenzt. Endet die Schlie-
ßung oder das Betretungsverbot vor dem Ablauf des Zeit-
raums, endet damit auch der Entschädigungsanspruch. 

Den Entschädigungsanspruch gewährt die für die Ausfüh-
rung des Infektionsschutzgesetzes zuständige Landesbe-
hörde. Aus steuerlicher Sicht ist die Entschädigung als 
Leistung nach dem Infektionsschutzgesetz zunächst steu-
erfrei. Sie unterliegt allerdings dem sogenannten Progres-
sionsvorbehalt, so dass es letztlich in einem gewissen 
Umfang zu einer Besteuerung kommt. 

Hinweis: Wenn Sie Fragen zu dieser neuen Regelung 
haben, dann kommen Sie gerne auf uns zu. 

6. Organschaft: Vorsicht bei variablen 
Ausgleichszahlungen 

Die ertragsteuerliche Organschaft bietet immense steuer-
liche Vorteile. Nur sie ermöglicht es, Verluste der Tochter-
gesellschaft mit Gewinnen der Muttergesellschaft zu ver-
rechnen. Weiterhin entfällt eine 5%ige Versteuerung von 
Gewinnen, die von der Tochtergesellschaft an die Mutter-
gesellschaft abgeführt werden. Allerdings setzt der Staat 
für die Anerkennung einer Organschaft hohe Hürden und 
über einige dieser Hürden streitet sich die Exekutive re-
gelmäßig mit der Judikative. 

Davon ist auch die Ausgleichszahlung an Minderheits-
gesellschafter betroffen. Das Aktiengesetz schreibt vor, 
dass Minderheitsgesellschafter einen Ausgleich dafür be-
kommen müssen, dass die Organgesellschaft ihren gan-
zen Gewinn an den Organträger abführt. Fraglich war je-
doch stets, ob dieser Ausgleich nur fix sein durfte (was 

betriebswirtschaftlich oft ein großes Problem war) oder ob 
es auch eine variable Komponente geben durfte. Die Fi-
nanzverwaltung akzeptierte teilweise variable und an den 
Gewinn der Organgesellschaft gekoppelte Ausgleichszah-
lungen; der BFH urteilte 2017 allerdings, dass die  
Ausgleichszahlung sich nicht am Gewinn der Organge-
sellschaft orientieren dürfe. Als Reaktion auf das Urteil 
änderte der Gesetzgeber im Dezember 2018 den maß-
geblichen Passus im Gesetz und erlaubte eine teilwei-
se gewinnorientierte Ausgleichszahlung. 

In einem aktuellen Schreiben erläutert das Bundesfi-
nanzministerium die neuen gesetzlichen Regeln im 
Detail und versucht Praxisfragen zu beantworten. Da-
bei geht es insbesondere um die Höchstgrenze des vari-
ablen Anteils. 

Hinweis: Wird der gesetzlich vorgegebene Höchstbe-
trag überschritten, wird das Organschaftsverhältnis 
insgesamt nicht anerkannt. Geschieht dieser Fehler 
innerhalb der ersten fünf Jahre der Organschaft, gilt 
dies sogar rückwirkend für die gesamte Anfangszeit 
der Organschaft. 

7. Beraterverträge: Was bei einem 
Abschluss beachtet werden sollte 

Für viele eine verlockende Tätigkeit: Berater einer Kapital-
gesellschaft - hohe Honorare, frei in der Arbeitsgestaltung, 
geringes Risiko. Doch das Finanzamt (und im Übrigen 
auch die Sozialversicherung) hat ein strenges Auge auf 
solche Beraterverträge, insbesondere, wenn Angehö-
rigenbeziehungen im Spiel sind. In einem vor dem Fi-
nanzgericht Münster (FG) verhandelten Fall war die Tante 
der Alleingesellschafterin einer Unternehmergesellschaft 
haftungsbeschränkte Geschäftsführerin der Gesellschaft. 
Dafür erhielt sie jahrelang eine Geschäftsführervergütung. 

Zum 01.07.2013 sollte das Geschäftsführergehalt jedoch 
auf 0 € reduziert und stattdessen ein Beraterhonorar ge-
zahlt werden. Dies wurde im Dezember 2012 beschlos-
sen. Zu diesem Zeitpunkt wurden jedoch weder die Moda-
litäten der Beratertätigkeit noch die Vergütung fixiert. Eine 
entsprechende vertragliche Vereinbarung erfolgte erst am 
01.11.2014. 

Das FG unterstützte das Finanzamt in seiner Ansicht, 
dass die Beratervergütung in vollem Umfang eine ver-
deckte Gewinnausschüttung sei. Dies hatte zur Folge, 
dass diese den Gewinn nicht mindern durfte und die Al-
leingesellschafterin (Nichte) sie als Einkünfte aus Kapital-
vermögen versteuern musste. Wesentliches Argument für 
das Vorliegen der verdeckten Gewinnausschüttung war, 
dass die Tante eine der beherrschenden (alleinigen) Ge-
sellschafterin nahestehende Person war, für die ein be-
sonders strenger Prüfungsmaßstab galt. Leider verhielten 
sich die Damen nicht fremdüblich, was die Richter im 
Detail anprangerten. So hätte der Beratervertrag zum 
Beispiel nicht von der Geschäftsführerin (Tante), son-
dern von der Gesellschafterversammlung (Nichte) un-
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terschrieben werden müssen. Des Weiteren sei die Tan-
te immer noch als Geschäftsführerin berufen, was laut 
Vertrag bedeute, dass diese ihre gesamte Arbeitskraft 
dieser Tätigkeit widmen müsse. Für eine Tätigkeit als 
Beraterin sei daneben (vertraglich jedenfalls) kein 
Raum. 

Hinweis: Der Urteilssachverhalt zeigt detailliert auf, 
wie man es nicht machen sollte. Sollten Sie einen Be-
ratervertrag abschließen wollen, lassen Sie sich des-
halb gern von uns beraten. 

8. Konzerne: Begünstigung bei Umstruk-
turierungen verbotene Beihilfe? 

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht für Umwandlungen, 
Einbringungen und andere Erwerbsvorgänge auf gesell-
schaftsvertraglicher Grundlage eine Steuerbegünstigung 
vor, so dass die Steuer bei Umstrukturierungen in ei-
nem Konzern nicht erhoben wird. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat nun entschieden, dass diese Steuerbegünsti-
gung keine unionsrechtlich verbotene Beihilfe darstellt. 
Steuerbegünstigt ist demnach auch der Fall, dass eine 
abhängige Gesellschaft auf ein herrschendes Unterneh-
men verschmolzen wird. 

Im Streitfall war die Klägerin seit mehr als fünf Jahren Al-
leingesellschafterin einer Tochtergesellschaft, die schließ-
lich auf die Klägerin verschmolzen wurde. Durch diesen 
Vorgang gingen die Grundstücke der Tochtergesellschaft 
auf die Klägerin über. Das Finanzamt sah darin einen 
nichtbegünstigten grunderwerbsteuerbaren Erwerbs-
vorgang. Demgegenüber vertrat das Finanzgericht in der 
ersten Instanz die Auffassung, dass die Verschmelzung 
unter die Steuerbegünstigung falle. 

Der BFH bestätigte die finanzgerichtliche Entscheidung 
und führte aus, dass die Steuerbegünstigung unter ande-
rem voraussetze, dass an dem Umwandlungsvorgang ein 
herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesell-
schaft beteiligt seien und die Beteiligung des herrschen-
den Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft in 
Höhe von mindestens 95 % innerhalb von fünf Jahren vor 
dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechts-
vorgang bestehe. Nach der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs stellt die Steuerbegünstigung keine 
unionsrechtlich verbotene Beihilfe dar. 

Nach Ansicht der Bundesrichter ist die Verschmelzung der 
Tochtergesellschaft auf die Klägerin - entgegen der Auf-
fassung der Finanzverwaltung - steuerbegünstigt. Un-
schädlich sei, dass die Klägerin nach der Verschmelzung 
aus umwandlungsrechtlichen Gründen keine Beteiligung 
an der Tochtergesellschaft mehr halten konnte und folglich 
der „Verbund“ zwischen der Klägerin als herrschendem 
Unternehmen und der grundbesitzenden Tochtergesell-
schaft als abhängiger Gesellschaft durch die Verschmel-
zung beendet worden sei. 

9. Arbeitgeberleistungen: BMF wendet 
neue Rechtsprechung nicht an 

Diverse Steuerbefreiungen und -begünstigungen für Leis-
tungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer sind an die 
einkommensteuerrechtliche Voraussetzung geknüpft, dass 
diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbracht werden. 

Hinweis: Dieses Zusätzlichkeitserfordernis muss bei-
spielsweise für die Anwendung der 44-€-Freigrenze 
bei Gutscheinen und Geldkarten, für die Steuerfreiheit 
von Arbeitgeberzuschüssen zu Fahrten mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln im Linienverkehr, zu Gesund-
heitsfördermaßnahmen und zur Überlassung eines  
betrieblichen Fahrrads erfüllt sein. Auch die Pauschal-
besteuerung von Sachzuwendungen ist an die „Zu-
sätzlichkeit“ geknüpft. 

Bereits 2019 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) seine An-
forderungen an die „Zusätzlichkeit“ gelockert und seine 
frühere Rechtsprechung aufgegeben, nach der nur freiwil-
lige Arbeitgeberleistungen - also Leistungen, die der Ar-
beitgeber arbeitsrechtlich nicht schuldet - „zusätzlich“ er-
bracht werden konnten. 

Nach der neueren Rechtsprechung sind bestimmte Steu-
ervergünstigungen für Sachverhalte mit Gehaltsverzicht 
oder -umwandlung (je nach arbeitsvertraglicher Ausge-
staltung) nicht mehr durch das Zusätzlichkeitserfordernis 
ausgeschlossen. Gefordert wird vom BFH lediglich, dass 
der verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwen-
dungs- oder zweckgebundener Leistungen des Arbeit-
gebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird (Lohn-
formwechsel). Nur wenn dies nicht der Fall ist, liegt nach 
der neueren Rechtsprechung eine begünstigungsschädli-
che Anrechnung oder Verrechnung vor. 

Ein tarifgebundener verwendungsfreier Arbeitslohn kann 
somit nicht zugunsten bestimmter anderer steuerbegüns-
tigter verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen 
herabgesetzt oder zugunsten dieser umgewandelt wer-
den, da der tarifliche Arbeitslohn nach Wegfall der steuer-
begünstigten Leistungen wiederauflebt. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) ist dieser gelocker-
ten Rechtsprechung nun entgegengetreten und hat erklärt, 
dass zur Tatbestandsvoraussetzung „zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn“ strengere Grundsätze 
gelten. Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veran-
lassung eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für 
eine Beschäftigung werden demnach nur dann „zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn 

 die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn 
angerechnet, 

 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leis-
tung herabgesetzt, 
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 die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung 
nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Er-
höhung des Arbeitslohns gewährt und 

 bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 

wird. Unerheblich ist laut BMF, ob der Arbeitslohn tarifge-
bunden ist. Es seien somit im gesamten Lohn- und Ein-
kommensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des Ar-
beitgebers steuerbegünstigt. 

10. Arbeitswegunfall: Krankheits- als 
Werbungskosten abziehbar? 

Arbeitnehmer können ihre Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte mit der Pendlerpauschale von 
0,30 € je Entfernungskilometer absetzen. Durch diese 
Pauschale sind sämtliche Aufwendungen steuerlich ab-
gegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Arbeitnehmer dürfen 
daher für den täglichen Arbeitsweg beispielsweise nicht 
noch zusätzlich anteilige Tankkosten oder Versicherungs-
gebühren für das Fahrzeug absetzen.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass 
die Abgeltungswirkung der Pendlerpauschale jedoch nicht 
für Krankheitskosten gilt, die infolge eines Wegeunfalls 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen. 
Geklagt hatte eine Frau, die bei einem Autounfall auf ih-
rem Arbeitsweg schwere Verletzungen an Gesicht und 

Nase erlitten hatte und die von ihr selbstgetragenen Kos-
ten für eine Nasenoperation von 2.402 € als Wer-
bungskosten abziehen wollte. Der BFH gab grünes Licht 
für den Kostenabzug und urteilte, dass sich die Abgel-
tungswirkung der Entfernungspauschale nur auf fahr-
zeug- und wegstreckenbezogene Kosten erstreckt. 

Hinweis: Unfallbedingte Reparatur- und Werkstattkos-
ten für das Fahrzeug sind nach wie vor nicht abzieh-
bar. Die Finanzämter zeigen sich in diesem Punkt 
aber bisher großzügiger und erkennen aufgrund einer 
Weisung in den Lohnsteuerhinweisen auch diese Kos-
ten momentan noch steuerlich an. 

Kosten für die „Beseitigung oder Linderung von Körper-
schäden“ infolge eines Unfalls auf dem Arbeitsweg  
müssten separat betrachtet werden. Sie stellten keine be-
ruflichen Mobilitätskosten dar und führten daher zu re-
gulären Werbungskosten, die außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Entfernungspauschale lägen. 

Hinweis: Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie nur 
die selbstgetragenen Krankheitskosten als Werbungs-
kosten abrechnen können. Werden ihnen die Kosten 
von dritter Seite erstattet, wie im Urteilsfall teilweise 
von der gesetzlichen Unfallversicherung, dürfen sie in-
soweit nicht steuermindernd angesetzt werden. 

 

  

STEUERTERMINE 
 

Juni 2020 Juli 2020 August 2020 

10.06. (*15.06.) 10.07. (*13.07.) 10.08. (*13.08.) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monats-/Quartalszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

   

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monats-/Quartalszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt  
(Vorauszahlung) 

  

Körperschaftsteuer mit SolZ  
(Vorauszahlung) 

  

  17.08. (*20.08.) 

  Gewerbesteuer  
Grundsteuer 
 

26.06. 29.07. 27.08. 

Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge 

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 




